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Betreff 
Honorierung von Prüfungsleistungen für Honorarkräfte im Bildungszentrum 

 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Honorarordnung der Volkshochschule wird geändert und erhält die aus der Anlage zur Vorlage 
XVII-0038/2011 beigefügte Fassung. Die Änderung tritt am 01.März 2012 in Kraft.  
 

 
Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto  Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 
2.800 € 271.4019001  Finanzhaushalt 2012 

Mittel stehen 

   
zur Verfügung nicht zur Verfügung nur bereit i. H. v. Euro       

Deckungsvorschlag 

  
Mehrerträge/-einzahlungen 
bei 

      Minderaufwendungen/-
auszahlungen bei 

      

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele 
 unterstützt  behindert Oberziel 1 (Abmilderung des Bevölkerungsrückgangs) 
 unterstützt  behindert Oberziel 2 (Reduzierung der Defizite in der Ergebnis- und Finanzrechnung) 
 unterstützt  behindert Oberziel 3 (Verbesserung der CO2-Bilanz) 
 unterstützt  behindert Oberziel 4 (Erstellung eines Leitbildes mit herausragenden Alleinstellungsmerkmalen) 
 unterstützt  behindert Oberziel 5 (dauerhaft bürgerfreundliche Verwaltungsstrukturen) 
 unterstützt  behindert Oberziel 6 (leistungsfähiges und zukunftsorientiertes Bildungsangebot) 
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Begründung: 
 
In der Verwaltungsratssitzung am 11. Januar 2011 berichtete die zuständige Mitarbeiterin im 
Bildungszentrum über den Programmbereich „Zweiter Bildungsweg“. In diesem 
Zusammenhang wurde deutlich, dass die Honorarkräfte neben ihrer Unterrichtstätigkeit für 
die Vorbereitung und Durchführung der Abschlussprüfungen erhebliche Zeit aufwenden, die 
bisher nicht vergütet wird. In der darauf folgenden Verwaltungsratssitzung am 10. Mai 2011 
wurde das Thema „Zweiter Bildungsweg“ erneut erörtert und folgender Beschluss gefasst: 
„Die Leitung des BIZ wird gebeten in der nächsten Verwaltungsratssitzung, einen Vorschlag 
zur Aufnahme von Prüfungsleistungen in die Honorarordnung vorzulegen“. Vor diesem 
Hintergrund erfolgt der Vorschlag die Prüfungsleistungen der Honorarkräfte künftig pauschal 
mit 200 € je Unterrichtsfach zu vergüten. Berechnet wurde diese Pauschale aufgrund einer 
durchschnittlichen Vorbereitungszeit von 10 Stunden je Fach, vergütet mit 20 €/Std. 
Insgesamt ergeben sich daraus Mehrausgaben in Höhe von 2.800 € pro Jahr.   
 
Nicht berücksichtigt wird in diesem Vorschlag der Zeitaufwand für die Korrekturen der 
Prüfungsarbeiten. Würde man auch diesen Zeitaufwand vergüten, hätte das Mehrkosten in 
Höhe von insgesamt 6.800 € pro Jahr zur Folge.  
 
Der Zeitaufwand für die Durchführung der Prüfungen selbst wird von der 
Landesschulbehörde in geringem Umfang vergütet. Das Honorar für Lehrkräfte im Zweiten 
Bildungsweg liegt aktuell bei 20 €/Ustd. Die letzte Honorarerhöhung erfolgte in 2008. 
 
Für die Honorarordnung wird folgende Änderung unter 2 (1) vorgeschlagen: „Im Bereich des 
Zweiten Bildungsweges werden darüber hinaus Prüfungsleistungen der Honorarkräfte 
pauschal mit 200 € je Unterrichtsfach vergütet.“ 
 
 
 
Im Auftrage 
 
 
 
 
Simone Werner 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anlagen: 
 
Honorarordnung 
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